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RVG § 15 Abs. 2 Satz 1
Zur Anwaltsvergütung bei Abmahnungen wegen unrichtiger Presseberichte über GmbH und deren
Geschäftsführer in Print und Internet
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Amtliche Leitsätze:

1. Wird ein Rechtsanwalt beauftragt, gegen eine unrichtige Presseberichterstattung vorzugehen, so kann eine
Tätigkeit in derselben Angelegenheit auch dann vorliegen, wenn durch die unrichtigen Äußerungen sowohl
eine GmbH als auch deren Geschäftsführer betroffen sind und sich die für die Betroffenen ausgesprochenen
Abmahnungen sowohl gegen den für das Printprodukt verantwortlichen Verlag als auch gegen die für die
Verbreitung der Berichterstattung im Internet Verantwortlichen richten.
2. Sind durch eine falsche Berichterstattung eine GmbH und ihre Geschäftsführer in gleicher Weise betroffen
und sollen sich die Abmahnungen wegen der wortgleichen Berichterstattung an den Verlag der Printausgabe,
an die Domaininhaberin sowie an die Betreiberin des Online-Angebots richten, wird die Erforderlichkeit und
Zweckmäßigkeit einer getrennten Beauftragung derselben Anwaltssozietät und einer getrennten anwaltlichen
Bearbeitung in der Regel jedenfalls dann zu verneinen sein, wenn die Abmahnungen ohne weiteren Aufwand
zu Unterlassungserklärungen der für die Berichterstattung Verantwortlichen führen und die Sache bis dahin
ohne Weiteres als eine Angelegenheit bearbeitet werden kann.
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